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Stellungnahme

des Dezernat Zukunft - Institut fur Makrofinanzen e.V. zum Gesetz flr einen
Zuschuss zu den Ubertragungsnetzkosten fir das Jahr 2026

Berlin, 03. November 2025

Das Dezernat Zukunft ist ein Uberparteilicher Thinktank mit dem Ziel, Geld-, Finanz- und
Wirtschaftspolitik verstandlich zu erklaren, einzuordnen und neu zu denken. Mit unse-
ren Denk- und Loésungsansatzen richten wir uns an politische Entscheidungstrager:in-
nen, an Presse und Wissenschaft, sowie an Nachwuchsdenker:innen. Damit wollen wir
zur Debatte beitragen und Menschen bei der Bildung ihrer politischen Meinung unter-
stltzen. Bei dieser Arbeit sind wir geleitet von unseren Kernwerten: Demokratie, Men-
schenwurde und breit verteilter Wohlstand.

Das Dezernat Zukunft e.V. wird im Lobbyregister fiir die Interessenvertretung gegeniiber dem Deut-
schen Bundestag und der Bundesregierung unter der Registernummer R001226 gefiihrt.

Hintergrund

Die Bundesregierung plant, den Ubertragungsnetzbetreibern mit Regelzonenverantwortung auf
Grundlage ihrer Plankostenprognose einen Zuschuss in H6he von insgesamt 6,5 Milliarden Euro
zu geben, um die Kostenbelastung der Stromkunden durch die Ubertragungsnetzentgelte im Jahr
2026 zu dampfen. In entsprechendem Umfang sollen dadurch die Kostenbelastungen der Strom-
kunden aus den Netzentgelten und damit auch deren Strombezugskosten insgesamt gedampft
werden. Der Zuschuss soll aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) bezahlt werden.

Bemerkungen zum Entwurf
Anlass / Begriindung

Die Bezuschussung der Ubertragungsnetzbetreiber zur kurzfristigen Dampfung der Ubertra-
gungsnetzentgelte im Jahr 2026 ist eine pragmatische Loésung und zu begrtif3en.

Gemal einer BDEW-Analyse aus dem Oktober liegt der durchschnittliche Strombezugspreis fur
Haushalte im Jahr 2025 mit 39,6 ct/kWh zwar leicht unter dem Niveau 2024, jedoch noch circa 23
Prozent Uber dem Niveau des Jahres 2020. Der durchschnittliche Strombezugspreis fur Neuab-
schlusse in der Industrie (kleine- und mittlere Betriebe) liegt inkl. reduzierter Stromsteuer im Jahr
2025 mit 17,8 ct/kWh in etwa auf dem Niveau von 2020. Doch der durchschnittliche Borsenstrom-
preis im Jahr 2025 liegt noch etwa 190 Prozent Uber dem Niveau 2020 (Macrobond, 2025). Das
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nach wie vor erhéhte Strompreisniveau ist eine besondere Herausforderung flr energieintensive
Unternehmen, die bereits von vielen Steuern, Abgaben und Umlagen befreit sind.

Die Ubertragungsnetzentgelte fiir das Jahr 2026 wiirden inklusive des Zuschusses von 6,5 Milliar-
den Euro auf 2,9 ct/kWh sinken - eine Dampfung um rund 3,6 ct/kWh gegenliber dem Vorjahres-
niveau (Netzbetreiber, 2025). Dies wuirde die Belastung flir Haushalte und Industrieunternehmen
merklich einddmpfen, wobei energieintensive Unternehmen, die bereits reduzierte Netzentgelte
zahlen, weniger stark profitieren wirden. Die Entlastung fir Haushalte ware ebenfalls geringer
und aufgrund heterogener Verteilnetzbedingungen zudem regional sehr verschieden. Die Bun-
desregierung schatzt, dass Haushalte im Schnitt um 2,4 ct/kWh entlastet wirden (Tagesschau,
2025). Verivox schatzt die durchschnittliche Entlastung auf 1,5 ct/kWh (Verivox, 2025).

Vor diesem Hintergrund - sowie der andauernden Schwache der deutschen Wirtschaft und der
positiven Wirkung geringerer Stromkosten auf Investitionen in Elektrifizierung - erscheint eine
Bezuschussung der Ubertragungsnetzentgelte fiir das Jahr 2026 ein pragmatischer Weg, um die
Strombezugskosten kurzfristig zu senken.

Finanzierung

Der Zuschuss soll aus dem Klima- und Transformationstopf (KTF) finanziert werden.

Bei dem geplanten Zuschuss handelt es sich nicht ausschliel3lich um eine Klimaschutzmalinahme
oder eine MafRRnahme zur Kompensation von klimaschutzbedingten Mehrbelastungen. Der Zu-
schuss reduziert die Strombezugskosten, die vor allem aufgrund strukturell erhéhter Bérsens-
trompreise (aufgrund hoherer Gaspreise infolge von Energiekrise und Krieg) noch Uber dem Vor-
krisenniveau liegen.

Jedoch sind die Ubertragungsnetzentgelte im Zuge der Energiewende Gber die letzten Jahre
merklich gestiegen - insbesondere aufgrund héherer Netzinvestitionen und Kosten fur Engpass-
management. Der Zuschuss reduziert also zumindest teilweise klimaschutzbedingte Kostenan-
stiege. Die Reduktion der Strombezugskosten gibt zudem Anreize fur Elektrifizierung, wenn auch
nicht zielgerichtet.

Insgesamt erscheint eine Finanzierung Uber den KTF gerechtfertigt. Der langsame Mittelabfluss
der letzten Jahre ist ein zusatzlicher Grund, den KTF fur die Finanzierung heranzuziehen.

Mittelfristige Perspektive

Der Zuschuss soll laut Gesetzentwurf fur das Jahr 2026 gewahrt werden. Die Bundesregierung
beabsichtigt gemal der mittelfristigen Finanzplanung, die Netzentgelte bis 2029 in ahnlicher
Hohe zu bezuschussen. Eine Verlangerung wird auch von vielen Akteuren gefordert. Eine pau-
schale Verlangerung des Zuschusses in dieser Hohe Uber das Jahr 2026 hinaus wirft Bedenken
hinsichtlich Zielgenauigkeit und Effizienz auf und ist daher kritisch zu hinterfragen.

Die Bdrsenstrompreise werden in Deutschland absehbar Gber dem Vorkrisenniveau und dem Ni-
veau in anderen Teilen der Welt, z.B. den USA oder China, liegen. Auch Ubertragungsnetzkosten
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werden absehbar nicht sinken, sogar aufgrund der hohen Netzinvestitionen weiter steigen
(Kolschbach und Steitz, 2024).

Strombezugskosten zu reduzieren, bleibt deshalb zentral, um die Wettbewerbsfahigkeit der deut-
schen Wirtschaft zu starken, Kosten fur Verbraucher zu senken und Anreize fir mehr Elektrifizie-
rung zu setzen.

Dies sollte jedoch Anlass sein, die Energiesystemkosten strukturell und nachhaltig zu reduzieren.
Das wurde zudem den Bundeshaushalt entlasten, der ohnehin mittelfristig erhebliche Licken
aufweist (Dezernat Zukunft, 2025). Ein Mix an MaBnahmen kann dies gewahrleisten (EWI/BET,
2025; Dezernat Zukunft, 2025). Darunter:

e Ausbau erneuerbarer Energien und Reduktion fossiler Importe

e EinfUhrung eines Kapazitatsmarktes und Zubau neuer, flexibler Kapazitaten

e Netzoptimierung und gezielter Netzausbau, wo nétig Freileitungen statt teurer Erdkabel
e EinfUhrung dynamischer Netzentgelte und marktbasierter Verbrauchssteuerung

e Beschleunigter Smart-Meter-Rollout

e Innerdeutsche Gebotszonenteilung

e Stdrkere europaische Marktintegration und Ausbau von Interkonnektoren

e Staatliche Beteiligung an Netzbetreibern zur Reduktion der Netzfinanzierungskosten

Die Umsetzung struktureller Malinahmen sollte héchste Prioritat haben. Nur so kénnen die
Strombezugskosten nachhaltig gesenkt werden. Wo die Umsetzung dieser MaRnahmen die Be-
reitstellung zusatzliche Haushaltsmittel erfordert, sollten diese prioritar eingesetzt werden.

Es muss zudem betont werden, dass die Bezuschussung der Ubertragungsnetzentgelte gerade
fUr Haushalte nur eine geringe und zudem regional unausgewogene Entlastung bringt (Consen-
tec, 2025). Der Zuschuss vermag es auch nicht, die steigende Belastung durch den CO2-Preis in
den kommenden Jahren aufzufangen. Die mittelfristige Finanzplanung sieht jedoch keine weite-
ren KompensationsmalRnahmen vor.

Hier besteht deshalb Anpassungsbedarf: Haushalte kdnnten beispielsweise gezielter und ohne
regionale Unterschiede Uber Zuschusse zu netzbezogenen Umlagen entlastet werden (Consen-
tec, 2025). Auch eine Stromsteuersenkung fir Haushalte wirkt unmittelbar. Industrieverbraucher
kdnnen zukUnftig zumindest teilweise Uber einen Industriestrompreis entlastet werden. Ein diffe-
renzierteres und zielgerichteteres Entlastungssystem scheint mdglich und sollte schnellstméglich
entwickelt werden, um Planungssicherheit Gber 2026 hinaus zu gewahrleisten.

Strukturelle Reduktion der Netzkosten und -entgelte durch staatliche Finanzierung

Der Bund hat zudem die Méglichkeit, Ubertragungsnetzentgelte strukturell zu senken, indem er
seine Beteiligungen an Netzbetreibern ausweitet und die ihm zustehenden Gewinne - abzgl. der
anfallenden Finanzierungskosten - nutzt, um Netzentgelte zu bezuschussen. So kann er defacto
seine gunstigen Refinanzierungskosten am Kapitalmarkt einsetzen, um den Netzausbau zu finan-
zieren (Kdlschbach und Steitz, 2024).
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Dieser Ansatz wirde den Haushalt nicht belasten, da die notwendige Kapitalaufnahme fur Beteili-
gungen und Eigenkapitalerhdhungen Uber finanzielle Transaktionen oder das Sondervermogen
Infrastruktur und Klimaschutz méglich ist.

Mittelfristig konnten so bei einer durchschnittlichen Beteiligung an allen UNB in Héhe von 50 Pro-
zent circa 2-3 Milliarden Euro jahrlich eingespart werden. Der derzeit diskutierte Einstieg des
Bundes bei TenneT Deutschland ist vor diesem Hintergrund zu empfehlen (lllenseer und Steitz,
2025).

Der Ansatz lasst sich auch auf Verteilnetze Ubertragen, erfordert dort aufgrund finanzverfas-
sungsrechtlicher Uberlegungen aber eine abge&nderte Finanzierungsstruktur (Inan et al, im Er-
scheinen).

Quellen

BDEW (2025): https://www.bdew.de/service/daten-und-grafiken/bdew-strompreisanalyse/

Consentec (2025): https://www.vku.de/fileadmin/user upload/Verbandsseite/Presse/Pressemit-
teilungen/2025/250306 Consentec VKU ZVEI Zuschuss Netzentgelte.pdf

EWI/BET (2025): https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Publikatio-
nen/Energie/energiewende-effizient-machen.pdf? blob=publicationFile&v=22

Illenseer und Steitz (2025): https://dezernatzukunft.org/warum-der-bund-bei-tennet-einsteigen-

sollte/

Inan et al (im Erscheinen): Kapitalbedarfe fur den Ausbau kommunaler Energieinfrastrukturen.
Dezernat Zukunft.

Kolschbach und Steitz (2024): https://dezernatzukunft.org/wp-content/uplo-
ads/2025/02/20250207 Stromnetzfinanzierung-V1.2.pdf

Ubertragungsnetzbetreiber (2025): https://www.tennet.eu/de/news/uebertragungsnetzbetreiber-
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Verivox (2025): https://www.verivox.de/strom/nachrichten/strom-netzentgelte-haushalte-werden-
2026-geringfuegig-entlastet-1121325/

http://www.dezernatzukunft.org


http://www.dezernatzukunft.org/
https://www.bdew.de/service/daten-und-grafiken/bdew-strompreisanalyse/
https://www.vku.de/fileadmin/user_upload/Verbandsseite/Presse/Pressemitteilungen/2025/250306_Consentec_VKU_ZVEI_Zuschuss_Netzentgelte.pdf
https://www.vku.de/fileadmin/user_upload/Verbandsseite/Presse/Pressemitteilungen/2025/250306_Consentec_VKU_ZVEI_Zuschuss_Netzentgelte.pdf
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/energiewende-effizient-machen.pdf?__blob=publicationFile&v=22
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/energiewende-effizient-machen.pdf?__blob=publicationFile&v=22
https://dezernatzukunft.org/warum-der-bund-bei-tennet-einsteigen-sollte/
https://dezernatzukunft.org/warum-der-bund-bei-tennet-einsteigen-sollte/
https://dezernatzukunft.org/wp-content/uploads/2025/02/20250207_Stromnetzfinanzierung-V1.2.pdf
https://dezernatzukunft.org/wp-content/uploads/2025/02/20250207_Stromnetzfinanzierung-V1.2.pdf
https://www.tennet.eu/de/news/uebertragungsnetzbetreiber-veroeffentlichen-vorlaeufige-netzentgelte-fuer-2026
https://www.tennet.eu/de/news/uebertragungsnetzbetreiber-veroeffentlichen-vorlaeufige-netzentgelte-fuer-2026
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/strompaket-entlastungen-verbraucher-100.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/strompaket-entlastungen-verbraucher-100.html
https://www.verivox.de/strom/nachrichten/strom-netzentgelte-haushalte-werden-2026-geringfuegig-entlastet-1121325/
https://www.verivox.de/strom/nachrichten/strom-netzentgelte-haushalte-werden-2026-geringfuegig-entlastet-1121325/

	A-Drs. 21(9)101_Stellungnahme Dezernat Zukunft_öA_Zuschuss Übertragungsnetzkosten_03.11.2025
	Stellungnahme
	Ausschussdrucksache 21(9)101
	Gesetzentwurf der Bundesregierung

	20251103_Dezernat Zukunft_Stellungnahme_ÜNB-Zuschuss

